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Vasektomie: Kleiner Eingriff-große Folgen 
W. F. Thon, C . G . Stief und U . Jonas 
Urologische Klinik, Medizinische Hochschule Hannover 
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Zusammenfassung. Ärztliche 
Haftpflichtprozesse haben in den 
letzten Jahren zugenommen. Den 
ärztlichen Aufzeichnungen wie 
Einwilligungserklärungen und 
Operationsberichten kommen ge
rade in chirurgischen Fächern oft 
prozeßentscheidende Bedeutung 
zu. Bei der Vasoresektion zur Fa
milienplanung sollte eine ausführ
liche Aufklärung hinsichtlich der 
Sicherheit der Methode und der 
Hinweis auf die nach dem Eingriff 
notwendigen Spermiogrammkon-
trollen dokumentiert sein. Der 
Operateur haftet, wenn bei miß
lungener Sterilisation nachzuwei
sen ist, daß lediglich ein Samenlei
ter unterbunden wurde oder ein 
akzessorisches Vas deferens über
sehen wurde. Schadensersatzan
sprüche können neben dem Unter
haltsbedarf des Kindes bis zum 
18. Lebensj ahr, auch ein der Mutter 
zu zahlendes Schmerzensgeld be
inhalten. 

Schlüsselwörter: Vasektomie - Scha
densersatzansprüche - Haftpflicht
prozesse 

Vasectomy: minor surgery with a 
potential for grave consequences 

Summary. Claims for compensation 
following dissatisfaction with the re
sults of medical treatment have in
creased in frequency over the last few 
years. Medical records, such as de
clarations of consent and operation 
reports, often constitute important 
evidence in legal proceedings, particu
larly in the field of surgery. Before a va
sectomy is performed for the purpose 
of contraception, detailed information 

must be given on how safe this is as a 
method of birth control and the patient 
must be made aware of the importance 
of sperm count controls after the oper
ation. The surgeon is held responsible 
if it can be shown that a failed steriliza
tion is due to ligation of only one vas 
deferens or to failure to notice an ac
cessory one. Claims for compensation 
can include support for children up to 
the age of 18 years and financial com
pensation to the mother in respect of 
the labour pains. 

In der B R D lassen sich schätzungswei
se jährlich 30000 Personen, überwie
gend Frauen, aus Gründen der Fami
lienplanung sterilisieren [13]. Genaue 
Angaben über die Anzahl von Vasek
tomien liegen nicht vor. Die meisten 
Vasoresektionen werden ambulant 
bei niedergelassenen Urologen durch
geführt. 

Schadensersatzforderungen nach 
mißlungener Sterilisation haben in 
den letzten Jahren zugenommen. Die 
Schadenersatzansprüche richten sich 
gegen den Arzt, der vertraglich die 
Verantwortung für die Familienpla
nung mitübernommen hat und deren 
Scheitern verschuldet hat. Unter den 
Begriff Familienplanung, daß heißt 
Regelung der Anzahl oder des Zeit
punktes einer Geburt, fällt auch die 
freiwillige Sterilisation. 

Heute kommt den ärztlichen Auf
zeichnungen in Haftpflichtprozessen 
häufig eine prozeßentscheidende 
Bedeutung zu. Die Krankenakte muß 
all jene Fakten beinhalten, die er
forderlich sind, um zu klären, ob mög
licherweise ein Behandlungsfehler 
vorgelegen hat. Enthält ein Einwill i
gungsformular für einen operativen 
Eingriff nur die pauschale Formulie
rung, der Patient sei über die mit dem 

Eingriff verbundenen Risiken aufge
klärt worden, stellt dies keinen Nach
weis der im Einzelfall geforderten voll
ständigen Aufklärung des Patienten 
dar. 

Aufklärungpflicht 

Die Aufklärung muß alle in Betracht 
kommenden Risiken beinhalten [25]. 
Die Aufklärung und Beratung hin
sichtlich der Sicherheit, Anwendung 
und Wirkungsweise der Methode muß 
richtig, vollständig und für den Patien
ten verständlich sein [9]. Die Verlet
zung der A u f klärungs- und Beratungs
pflicht begründet regelmäßig einen 
Schadensersatzanspruch aus positiver 
Vertragsverletzung des Arztvertrages 
(Dienstvertrag) und kann bereits Er
satzansprüche auslösen [6, 7]. Eine 
umfassende Aufklärung ist daher si
cher zustellen. Dies gilt umso mehr, da 
es sich um einen nicht dringlichen Ein
griff handelt, dem noch dazu in der Re
gel nicht die Qualität einer Heilbe
handlung zukommt. Die Aufklärung 
sollte folgende Punkte beinhalten: 
1. die in Betracht kommenden Be
handlungsverfahren (Koagulation, 
Durchtrennung, Ligatur, Intususzep-
tion); 
2. die mit der Vasektomie verbunde
nen Folgen (dauernde unwiderrufli
che Unfruchtbarkeit); 
3. Nebenwirkungen und Risiken 
(Narkoserisiko, Komplikationen 
beim Zugangsweg, psychische Spät
folgen, spontane Rekanalisation). 

Operationsmethoden 

Als sicherste Methode der Vasektomie gilt 
die Durchtrennungdes Ductus deferens, Ver
siegeln der durchtrennten Enden mit dem 
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Elektrokauter, und die Interposition einer 
Gewebsschicht [26]. Bei 4600 konsekutiven 
Vasektomien dieser Art traten Spermagra-
nulome bei 1 % auf. Schmidt [26] beobachtete 
keinen einzigen Therapieversager. Die al
leinige Elektrokoagulation der durchtrenn
ten Enden ohne Gewebsinterposition hatte 
bei 16796 Vasektomien eine Versagerquote 
von 0,48% [22]. E ine ebenfalls häufig ange
wandte Methode ist die Resektion eines etwa 
1-2 cm langen Stückes des Ductus deferens 
jeder Seite mit Ligatur bzw. Hämocl ipsver-
schluß der durchtrennten Enden. Alderman 
[1] berichtete über eine Versagerrate dieser 
Methode bei 5331 konsekutiven Vasekto
mien von 1,82%. E r beobachtete bei 0,08% 
seiner Patienten Spätrekanalisationen noch 
4 Jahre nach 2 negativen Spermiogrammen. 
D a ß eine Spätrekanalisatiom möglich ist, 
wurdevonEshoetal . [12] mitHilfe radioaktiv 
markierten Materials experimentell nachge
wiesen. So kann bei weiterbestehender Zeu
gungsfähigkeit nach Vasoresektion nicht pri
mär auf das Vorliegen eines Kunstfehlers 
geschlossen werden [17]. Im Operationsbe
richt müssen die wesentlichen, d.h. für eine 
spätere ärtzliche Beurteilung voraussichtlich 
unerläßlichen Fakten wiedergegeben wer
den und die angewandte Technik der Sterili
sation stichwortartig beschrieben werden 
[21]. In Abhängigkei t von der Erfahrung des 
Operateurs ist unabhängig von der Methode 
mit einem Mißlingen der Sterilisation bei 
0,2-5,3 % der Patienten zu rechnen [22]. 

Typische Komplikationen der Vasektomie 
sind Spermagranulome, Wundinfektionen 
(1-2%) und Nachblutungen (3-4%). Sper
magranulome als Reaktion auf Spermienex-
travasation können noch Wochen bis Jahre 
nach dem Eingriff auftreten. 

Pflichtverletzung und 
Schadensersatzabspruchs-
voraussetzung 

Ist der Sterilisationseiiigriff mißlun
gen, haftet der Arzt wegen Vertrags
verletzung, wenn er es nachweislich an 
der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen 
lassen [18]. Ein solches Verschulden 
liegt vor bei Unterbindung lediglich ei
nes Samenleiters (Fehlidentifikation 
eines Ductus deferens), bzw. Überse
hen eines akzessorischen Vas deferens 
(kongenitale Anomalie) [24], Unter
lassen histologischer Untersuchungen 
und Unterlassen von Kontrolluntersu
chungen [15]. Bestehen aufgrund des 
histologischen Befundes Bedenken, 
ob der Eingriff gelungen ist, muß dies 
dem Patienten unverzüglich mitgeteilt 
werden, damit sich dieser entscheiden 
kann, ob er den Eingriff wiederholen 
lassen möchte [20]. Bei der Aufklä
rung über die Vasoresektion muß der 

Patient auch über die Notwendigkeit 
von Kontrollspermiogrammuntersu-
chungen unterrichtet werden und ent
sprechende Termine vereinbart wer
den [11]. Postoperativ sind zwei 
Kontrollspermiogramme im Abstand 
von 1 Monat erforderlich, um die Zeu
gungsunfähigkeit zu belegen. Das 
1. Spermiogramm sollte nach etwa 
15 Ejakulationen untersucht werden 
(ca. 8 Wochen postoperativ). Es emp
fiehlt sich in jedem Fall, den Patienten 
schriftlich über die Notwendigkeit der 
Nachuntersuchungen aufzuklären 
und die vereinbarten Kontrolltermine 
in den Krankenpapieren zu dokumen
tieren. Der Arzt ist allerdings nicht 
verpflichtet, den Patienten an nicht 
eingehaltene Kontrolltermine zu erin
nern [16]. 

Beweislast und Beweislastumkehr 

Als Grundregel gilt im Arzthaftungs
recht, daß beweispflichtig ist, wer da
raus die für ihn günstigen Rechtsfol
gen herleiten wil l . Der Patient trägt 
zumeist die Beweislast für die objekti
ve Pflichtwidrigkeit, das heißt, er muß 
entweder die nicht erfolgte oder nicht 
vollständige Aufklärung oder die 
nicht sachgerechte Durchführung des 
operativen Eingriffs, den Kunstfehler, 
beweisen [8, 10]. Sind allerdings die 
Krankenunterlagen nicht ordnungs
gemäß und vollständig, führt dies für 
den Patienten zu einer Beweiserleich
terung, bis zur Beweislastumkehr. Be
weislastumkehr tritt ζ. B. ein, wenn der 
Operationsbericht so unvollständig 
abgefaßt wurde, daß aus ihm nicht die 
angewandte Sterilisationsmethode er
sichtlich ist. Beruft sich ein Patient auf 
eine mangelnde Aufklärung über Ver
sagerquoten der Sterilisation muß er 
nachweisen, daß eine ordnungsgemä
ße Aufklärung ihn zu einer Anwen
dung anderer schwangerschaf tsverhü-
tender Maßnahmen veranlaßt hätte. 

Schadensersatzansprüche 
im Zivilrecht 

Schadensersatzansprüche beziehen 
sich auf den Unterhaltsbedarf des Kin
des, können aber auch ein der Mutter 
zuzahlendes Schmerzensgeld beinhal
ten. Nach inzwischen im Grundsatz 
bestätigter und im Detail konkretisier

ter Rechtsprechung können Ansprü
che auf Ersatz geburtsbedingter mate
rieller und immaterieller Schäden so
wie auf Zahlung von Unterhalt 
bestehen [5-8,19]. Die H ö h e des Er
satzanspruches richtet sich bei gesun
den Kindern nicht nach den tatsächli
chen Unterhaltskosten, sondern 
einem durchschnittlichen Betrag in 
Höhe des Regelunterhaltes nicht ehe
licher Kinder [24]. Dieser Anspruch 
besteht bis zur Vollendung des 18. Le
bensjahres. Wird ein behindertes Kind 
geboren, umfaßt der Schadensersatz
anspruch auch den Mehrbedarf der 
Aufwandsbelastungen [9]. Der Scha
densersatzanspruch steht nicht allein 
dem Mann als Vertragspartner des 
Arztes, sondern auch seiner Frau zu. 
Die unfreiwillige Mutter hat nach 
§ 847 des BGB Anspruch auf Schmer
zensgeld, selbst wenn Schwanger
schaft und Geburt nicht von Kompli
kationenbelastet waren [2]. 

Strafrechtliche Folgen 

Ansätze für eine strafgesetzliche Re
gelung sind bisher nicht realisiert wor
den [4]. Der von der Bundesregierung 
eingebrachte Entwurf sah eine straf
gesetzliche Regelung der freiwilligen 
Sterilisation vor, wurde aber zurück
gestellt und bis jetzt nicht wieder auf
gegriffen. Die Rechtslage bei der frei
willigen Sterilisation sollte durch die 
5.StrafrechtsreformG nach § 2 2 6 b 
folgendermaßen verändert werden 
[14]: 
Die von einem Arzt vorgenommene 
Sterilisation sollte nicht als Körper
verletzung strafbar sein, 
• wenn die Person, an der die Sterilisa
tion vorgenommen wird, in die Sterili
sation einwilligt und mindestens 
25 Jahre alt ist; 
• wenn der Betroffene noch nicht 
25 Jahre alt ist, aber mit einer Frau ver
heiratet ist, bei der durch eine Schwan
gerschaft eine Gefährdung ihres Le
bens oder ihres Gesundheitszustandes 
besteht; 
• wenn der Betroffene noch nicht 
25 Jahre alt ist, aber mit einer Frau ver
heiratet ist, die mindestens 4 Kinder 
geboren hat; 
• wenn nach den Erkenntnissen der 
medizinischen Wissenschaft Grund 
für die Annahme besteht, d a ß unter 
der Nachkommenschaft infolge einer 
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Erbanlage eine nicht behebbare 
schwere Schädigung des Gesundheits
zustandes auftreten würde, und der 
Mann mindestens 18 Jahre alt ist. 

Diese Gesetzpläne wurden bisher 
nicht ernsthaft weiterverfolgt. Ein Be
strafungsrisiko ist angesichts der 
Rechtssprechung des Bundesgerichts
hofes praktisch auszuschließen. Um 
sich im Sinne des Strafgesetzbuches 
nicht strafbar zu machen, muß der 
Arzt aufgrund rechtswirksamer Ein
willigung gehandelt haben, was eine 
ordnungsgemäße Aufklärung voraus
setzt und eine ärztlich kunstgerechte 
Durchführung des Eingriffs. Bei der 
Sterilisationseinwilligung kommt es 
auf die konkrete Einsicht- und Urteils
fähigkeit des Patienten an. Diese ist 
nicht mit einer gesetzlichen Alters
grenze verknüpft. Entscheidend ist, ob 
der zu Behandelnde im Einzelfall die 
A r t und Tragweite des bei ihm vorzu
nehmenden Eingriffs voll zu erfassen 
vermag. Bei einwilligungsfähigen Pa
tienten ist für die Einwilligungswirk
samkeit eine Zustimmung der Ehe
frau nicht erforderlich. Allerdings 
empfiehlt der Bundesgerichtshof sich 
nicht mit der zivil- wie strafrechtlich 
allein maßgeblichen Einwilligung des 
sterilisationswilligen Mannes zu be

gnügen, sondern auch die Frau zu be
fragen und bei deren Weigerung, je 
nach den angeführten Gründen, den 
Eingriff abzulehnen [3]. 

A u f die Frage, ob überhaupt und 
wann unter welchen Voraussetzungen 
die Einwilligung zu einer Sterilisation 
von einem gesetzlichen Vertreter er
teilt werden kann, soll in diesem Zu
sammenhang nicht eingegangen wer
den. Für Interessierte verweisen wir 
auf die Arbeit von Pieroth [23]. 
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